LEISTUNGSBESCHREIBUNG ZUM ABSCHLUSS EINER RAHMENVEREINBARUNG ZUR VERGABE VON VERANSTALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN DURCH DEN LANDTAG BRANDENBURG
Vorbemerkung
Der Landtag Brandenburg ist das gewählte Parlament des Landes Brandenburg mit Sitz in Potsdam. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Gesetzgebung, die Kontrolle der Landesregierung, die Wahl wichtiger politischer Amtsträgerinnen und Amtsträger sowie die Verabschiedung des Landeshaushalts (Budgetrecht). Im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens soll eine Rahmenvereinbarung für das Veranstaltungsmanagement gem. § 15 UVgO für den Zeitraum von vier Jahren mit zwei Optionen der Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr abgeschlossen werden.
Der Landtag versteht sich als Forum der politischen Willensbildung. Die Aufnahme und Umsetzung der politischen Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in staatliche Entscheidungen gehört zu seinen zentralen Aufgaben. Der Landtag Brandenburg lädt die interessierte Öffentlichkeit daher regelmäßig zu Veranstaltungen ein, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und politische Entscheidungsprozesse transparent darzustellen. Daneben führen der Landtag und seine Fraktionen regelmäßig Veranstaltungen zu weiteren parlamentarischen Zwecken durch.  
Für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen mit circa 200 bis 5 000 Personen beabsichtigt der Landtag Brandenburg, eine Rahmenvereinbarung abzuschließen. Dabei werden einzelne Veranstaltungsformate an den Rahmenvertragspartner exklusiv vergeben; im Übrigen erfolgt die Vergabe von Leistungen auf Abruf. Der Landtag behält sich insoweit vor, einzelne Veranstaltungen oder Teilleistungen auch an Dritte zu vergeben. Es ist mit einem Veranstaltungsaufkommen von 5 - 10 Veranstaltungen pro Jahr zu rechnen, die der Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten im Land Brandenburg (BbgVStättV) unterfallen. Mit Abschluss der Rahmenvereinbarung wird kein konkreter Leistungsumfang zugesichert. 
Die Veranstaltungen wenden sich je nach Zielgruppe an einen internen, externen oder gemischten Teilnehmerkreis. Dabei hat der Landtag Brandenburg ein hohes Interesse an der Außendarstellung. Abhängig von der Teilnehmerzahl und dem Veranstaltungsformat finden die Veranstaltungen in den hauseigenen Räumen, im Innenhof der Liegenschaft, im Landtagsumfeld oder in Räumlichkeiten der Umgebung statt. Aufgrund der Vielfältigkeit der durchzuführenden Veranstaltungen ist die Formulierung einer abschließenden und erschöpfenden Leistungsbeschreibung nicht möglich. 
A. Gegenstand der Rahmenvereinbarung
Die Landtagsverwaltung Brandenburg beabsichtigt, eine Rahmenvereinbarung über die Beauftragung einer qualifizierten Agentur/eines Veranstaltungsdienstleisters für die umfassende Beratung, Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von (Groß-) Veranstaltungen, parlamentarischer Veranstaltungsformate sowie produktionstechnischer Sonderformate abzuschließen. Dabei nimmt die Übernahme der Veranstaltungsleitung nach § 38 Absatz 5 BbgVStättV einen besonderen Stellenwert ein.
Alle notwendigen Maßnahmen durch den Rahmenvertragspartner finden in enger Abstimmung mit dem Landtag Brandenburg statt. Alle zu erstellenden Materialien unterliegen einer Schlusskorrektur durch den Landtag Brandenburg. Es gelten nachfolgende Rahmenbedingungen:
- Abstimmungsgespräche finden je nach Bedarf und grundsätzlich am Sitz des Landtages in Potsdam statt.
- Reisekosten des Vertragspartners und seiner Mitarbeiter (inkl. aller laut Leistungsbeschreibung vorgesehenen Reisen für Vorbesprechungen in Potsdam und zum Veranstaltungsort) sind in der Preisgestaltung inkludiert. 
- Termintreue: Der AN muss in der Lage sein, auch kurzfristig, für einen reibungslosen und termingerechten Ablauf seiner Leistungen in der Vorbereitungszeit und während der Veranstaltung zu sorgen.
- Sowohl der Landtag Brandenburg als auch der Rahmenvertragspartner benennen eine kompetente und entscheidungsbefugte Ansprechperson sowie eine Vertretung. Der Rahmenvertragspartner ist verpflichtet, die Organisation und die Durchführung durch zuverlässige, geeignete und geschulte Mitarbeitende in ausreichender Anzahl ausführen zu lassen.
Diese Leistungen erfolgen auf Basis konkreter Einzelabrufe der Landtagsverwaltung, jeweils mit einem Mindestvorlauf von sechs Wochen bei kleineren Veranstaltungen (wie z. B. "Kunst zur Zeit") und 16 Wochen bei Großveranstaltungen (z. B. Tag der offenen Tür). Einzelbeauftragungen innerhalb des Rahmens müssen durch die Agentur/den Veranstaltungsdienstleister kurzfristig und qualifiziert bedient werden können. Die konkrete Beauftragung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber auf Grundlage eines Einzelangebots. 
Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung beträgt vier Jahre mit der einseitigen Verlängerungsoption durch den Auftraggeber um 2 mal 1 Jahr, beginnend voraussichtlich im Mai 2026. Die ausgewählte Agentur/der Veranstaltungsdienstleister wird Vertragspartner des Landtages Brandenburg für alle unter Punkt B genannten Leistungen.
B. Veranstaltungen im Auftragszeitraum
B.1. Verbindlich zu erbringende Leistungen während der Laufzeit
Folgende Veranstaltungsformate sind verbindlich Gegenstand der Rahmenvereinbarung:
1. „Tag der offenen Tür“ des Landtages Brandenburg
Durchführung jeweils einmal in den Jahren 2026, 2028 und 2030
Großveranstaltung mit mehreren Tausend Besuchern im Landtagsgebäude und ggf. im Außenbereich
Genaue Anforderungen siehe Abschnitt C „Kernleistungsbestandteile TdoT“ 
2. Landtagswahl Brandenburg, voraussichtlich 2029 (Sonderproduktion)
Organisation, Abstimmung und Umsetzung aller zur Produktion der Landtagswahl 2029 erforderlichen Leistungen. Leistungen der Agentur/des Veranstaltungsdienstleisters umfassen die im Abschnitt C benannten. 
3. Veranstaltung "Kunst zur Zeit 2026"
Sicherstellung der Veranstaltungsleitung gemäß BbgVStättV.

B.2. Abrufbare Veranstaltungsformate während der Laufzeit
Zusätzlich zu den oben genannten Formaten verpflichtet sich die beauftragte Agentur/der Veranstaltungsdienstleister, während der gesamten Laufzeit auf Abruf weitere Veranstaltungsformate oder Sondertermine zu betreuen, z.  B. 
· Konzerte im Innenhof
· Gedenkveranstaltungen 
· Sonderveranstaltungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kunst zur Zeit" in den Sommerferien, Veranstaltungsdauer 1 h
· Ausstellungen
· Besucherführungen
· Fachveranstaltungen
· Formate für Kinder und Jugendliche
Die oben aufgeführte Liste hat lediglich beispielhaften Charakter und kann um weitere Veranstaltungsformate, auch Veranstaltungen der Fraktionen ergänzt werden. Gleichzeitig können Veranstaltungen auch verschoben, ganz entfallen oder unter anderem Namen fortgeführt werden. Die Landtagsverwaltung wird den Rahmenvertragspartner jeweils rechtzeitig vorher informieren 
C. Leistungsumfang
C.1 „Tag der offenen Tür“ 
Die Agentur/der Veranstaltungsdienstleister übernimmt auf Abruf der Leistung folgende Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung des „Tags der offenen Tür“ oder ähnlichen Formaten:
· Teilnahme und Mitwirkung an allen Abstimmungen zur Vorbereitung der Veranstaltung und der Programmabstimmungen
· Entwicklung und Umsetzung eines Marketingkonzepts und Werbemaßnahmen
· Gestaltung und Produktion von Layout-, Text- und Bildmaterialien
· Erstellung eines Kurzkonzepts
· Erstellung der notwendigen Veranstaltungspläne (Lagepläne, Rundgangpläne etc.)
· Erstellung und Abstimmung aller erforderlichen Genehmigungsunterlagen und Lagepläne
· Begleitung der Abstimmungen mit der Stadt Potsdam, der Polizei und Feuerwehr, dem Betreiber des Landtags sowie bei Notwendigkeit Einholung der verkehrsordnungsrechtlichen Verordnung
· Abstimmungen mit dem Brandschutzgutachter und genehmigende Behörde
· Erstellung eines Sicherheits- und Brandschutzkonzepts
· Unterstützung bei der Beschaffung von Sicherheitsdienstleistungen und Steuerung des beauftragten Sicherheitsdienstes
· Koordination, ggf. Beschaffung/Miete von Zelten, Bühnen, Mobiliar, technischer Ausstattung
· Umsetzung eines Beschilderungssystems für den Besucherrundgang
· Operative Durchführung der Veranstaltung sowie Nachbereitung und Abschlussbericht
· [bookmark: _Hlk225236925]Fachlich qualifizierte Übernahme der Veranstaltungsleitung gemäß BbgVStättV
· Zusammenstellung aller Unterlagen
· Auswertung der Veranstaltung und Abschlussbericht
· Ausschilderung, Personenzählung, Zugangskontrolle



C.2. „Landtagswahl 2029“ 
Die Agentur/der Veranstaltungsdienstleister übernimmt im Rahmen der Sonderproduktion „Landtagswahl“ folgende Leistungen:
Teilnahme an den Arbeitsbesprechungen und koordinierenden Sitzungen
Vorbereitende Maßnahmen:
· Mitwirkung bei sämtlichen Abstimmungen z. B. mit dem Betreiber des Landtags, der Sendeanstalten, dem Landeswahlleiter, dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, der Stadt Potsdam und weiteren Behörden
· Erstellung und Koordination aller Genehmigungsunterlagen, inkl. verkehrsordnungsrechtlicher Anordnungen und Brandschutznachweise
· Erstellung eines Kurzkonzepts
· Erstellung von Übersichts-, Lageplänen und Grundrissen, 
· Erstellung von Ablaufplänen 
· Koordination von Straßensperrungen 
· Betrieb eines Akkreditierungs- und Personenzählsystems
· Planung und Umsetzung einer Ausschilderung für Akkreditierte und Personal
· Abstimmungen mit Sendeanstalten zu Standflächen, Technik und Zugang
· Erstellung eines Brandschutzkonzepts,
· Erstellung eines Sicherheitskonzepts 
· Erstellung und Einreichung aller Genehmigungsunterlagen

Koordination der Nutzung des Landtagsumfelds, u. a.:
· Erstellung von Übersichts- und Lageplänen
· Einholung verkehrsordnungsrechtlicher Anordnungen
· Koordination von Straßensperrungen und Einsatz von Sicherheitspersonal

Koordination der Nutzung des Landtagsgebäudes und des Innenhofs
· Erstellung der Grundrisspläne auf Basis der Abstimmungen mit der Landtagsverwaltung und den Sendeanstalten
· Erstellung von Ablaufplänen

Begleitung von Auf- und Abbau im Gebäude, Innenhof und Landtagsumfeld inkl.:
· Erstellung von Ablaufplänen
· Betreuung, Übergabe und Abnahme der Räume und Flächen
· Koordination von Auf- und Abbau, inkl. Protokollierung von Übergaben und Schadensdokumentation inkl. Fotodokumentation 
· Betreuung und Teilnahme an behördlichen und internen Abnahmen der Aufbauten

Betreuung am Wahlabend:
· Fachlich qualifizierte Übernahme der Veranstaltungsleitung gemäß BbgVStättV
· Betreuung des Wahlabends durch Präsenz vor Ort, Sicherstellung der Einhaltung behördlicher Auflagen
· Überprüfung der Einhaltung aller Auflagen
· Ausschilderung, Personenzählung, Zugangskontrolle

Abschlussdokumentation:
· Übergabe aller relevanten Unterlagen, Genehmigungen, Pläne, Protokolle
· Erstellung einer schriftlichen Abschlussdokumentation inkl. Übergabe aller Unterlagen, Pläne und Berichte in digitaler und bearbeitbarer Form

C.3 Leistungsumfang bei abrufbaren Veranstaltungsformaten

· Beratung der Landtagsverwaltung bei der Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen jeder Größenordnung
· Unterstützung bei Antrags- und Genehmigungsverfahren, Erstellung von Zeit- und Ablaufplänen
· Entwicklung oder Weiterentwicklung von Sicherheits- und Brandschutzkonzepten auf Grundlage einschlägiger Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen
· Erstellung von Lage- und Grundrissplänen, Kommunikationskonzepten und Ablaufskizzen
· Gestaltung und Ausführung von Druck- und Werbematerialien auf Basis der Corporate Design-Vorgaben des Landtages Brandenburg
· Koordination und Abstimmung mit dem Betreiberunternehmen ZECH-FM sowie mit Behörden, Dienstleistern und externen Partnern
· Beratung im Rahmen der Beauftragung und Beschaffung von veranstaltungsbezogenem Equipment und temporärer Infrastruktur (z. B. Mobiliar, Tontechnik, Beleuchtung, Präsentationssysteme)
· Fachlich qualifizierte Übernahme der Veranstaltungsleitung gemäß BbgVStättV, für verschiedene Veranstaltungsformate 
· Personaldistribution und Koordination eventuell erforderlicher Nachunternehmer wie Caterer, Sicherheitsdienstleister etc. 
· Leistungen, die durch landtagseigene Ressourcen oder bestehende Rahmenvereinbarungen des Landtages nicht gedeckt werden können, werden durch Drittunternehmen erbracht. Der Auftragnehmer hat diese Leistungen zu planen, bei der Vergabe mitzuwirken, zu koordinieren und zu kontrollieren. Die Kosten für diese Fremdleistungen sind nicht Bestandteil des vertraglich vereinbarten Honorars, sondern stellen Fremdkosten dar. Die Vergabe von Fremdleistungen sind im Vorfeld mit der Vergabestelle des Landtags Brandenburg abzustimmen. Die Kosten für Fremdleistungen übernimmt der Auftraggeber. Vermittlungshonorare oder ähnliche Zahlungen an den Auftragnehmer von Dritter Seite sind unzulässig. 

Die Landtagsverwaltung behält sich vor, einzelne Leistungspakete von der Beauftragung auszunehmen, über Dritte abzuwickeln oder in eigener Regie zu erbringen. Der Rahmenvertragspartner hat insofern keinen Anspruch auf Erbringung aller Leistungsbestandteile des unter Punkt C1 bis C3 aufgeführten Leistungsumfangs. 
D. Organisationsstruktur, Schnittstellen, Zusammenarbeit
D.1. Projektleitung und Beteiligte
Die Projektleitung für die einzelnen Formate liegt bei der Landtagsverwaltung Brandenburg, Referat V3.
Die Agentur/der Veranstaltungsdienstleister arbeitet neben dem Referat V3 in enger Abstimmung mit:
· dem Präsidialbüro (Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit), 
· dem Besucherservice,
· der Pressestelle des Landtages,
· ggf. den Fraktionen,
· dem Betreiberunternehmen, der ZECH-FM,
· externen Stellen (Feuerwehr, Polizei, Bauaufsicht, Medien, etc.).
Die Agentur/der Veranstaltungsdienstleister verpflichtet sich, zu jedem Auftrag eine verantwortliche Projektleitung und Vertretung zu benennen und eine strukturierte Kommunikation und Projektorganisation zu gewährleisten.
D2. Besonderheiten beim Betrieb des Landtages
Bei der Durchführung der Veranstaltungen im Landtag Brandenburg ergibt sich aufgrund der besonderen Betreiberstruktur des Landtagsgebäudes eine differenzierte Zuständigkeitsverteilung, die im Rahmen dieser Ausschreibung eindeutig zu definieren ist.
D.2.1. Betreiber gemäß Brandenburgischer Versammlungsstättenverordnung (BbgVStättV)
Betreiber der Versammlungsstätte im Sinne von § 2 Abs. 8 BbgVStättV ist der Landtag Brandenburg, vertreten durch die Landtagspräsidentin. Ihm obliegt die Verantwortung für den sicheren Betrieb der Versammlungsstätte im Rahmen der Veranstaltungsdurchführung. Im Sinne von § 38 Abs. 1 BbgVStättV trägt der Betreiber die Verantwortung für die Einhaltung aller Betreiberpflichten nach dieser Verordnung. Diese Aufgaben werden im vorliegenden Fall nicht eigenständig wahrgenommen, sondern gemäß § 38 Abs. 5 BbgVStättV im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung auf eine externe Veranstaltungsleitung übertragen. Die Veranstaltungsleitung handelt dabei als Beauftragte des Betreibers und ist mit der Wahrnehmung der delegierbaren Betreiberpflichten während der Durchführung der Einzelveranstaltungen betraut.
D.2.2. Baulich-technische Betriebsführung (ZECH Facility Management GmbH) 
Unabhängig von der Betreiberfunktion gemäß BbgVStättV ist für den baulichen und technischen Betrieb des Landtagsgebäudes die ZECH Facility Management GmbH (ZECH-FM) zuständig. Diese wurde im Rahmen eines ÖPP-Projekts auf Basis eines langfristigen Projektvertrags mit den Leistungen der Wartung, Instandhaltung, Reparatur und dem Betrieb sämtlicher technischer Anlagen des Gebäudes beauftragt.
Dies umfasst insbesondere die Wartung, das Bedienen und Überwachen der Gebäudeleittechnik, den Betrieb und die Wartung der Gefahrenmeldeanlagen (z. B. Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Sprinkleranlage, Heizungs- und Sanitäranlagen etc.), der Sicherheitstechnik (wie Zutrittskontrollsysteme, Schließtechnik, Kameratechnik) sowie die Sicherstellung der baulichen Verkehrssicherheit des Gebäudes.
Die ZECH-FM handelt hierbei eigenverantwortlich und unabhängig von der Veranstaltungsleitung. Letztere ist nicht in technische Betriebsabläufe eingebunden und trägt keine Verantwortung für technische oder infrastrukturelle Maßnahmen.
E. Rechte und Pflichten der Veranstaltungsleitung 
E.1 Rechtsstellung

Die Veranstaltungsleitung wird gemäß § 38 Abs. 5 BbgVStättV vom Betreiber schriftlich mit der Wahrnehmung der delegierbaren Betreiberpflichten beauftragt. Sie handelt im Namen und im Auftrag des Betreibers und tritt während der Betriebszeit der Versammlungsstätte als dessen verantwortliche Person auf. Die Beauftragung erfolgt im Rahmen einer Übertragungsvereinbarung gemäß § 38 Abs. 5 BbgVStättV. Ein Muster für eine Übertragungsvereinbarung aus dem Jahr 2025 ist der Leistungsbeschreibung beigefügt.


Die Veranstaltungsleitung übernimmt ausschließlich die delegierbaren betrieblichen Betreiberpflichten des Landtages während der Durchführung der Einzelveranstaltungen. Der technische Gebäudebetrieb verbleibt in der Verantwortung der ZECH Facility Management GmbH, die im Rahmen eines ÖPP-Vertrags mit der baulich-technischen Betriebsführung des Gebäudes beauftragt ist. Die ZECH-FM agiert hierbei nicht als Erfüllungsgehilfe des Betreibers im Sinne der BbgVStättV.

Die Veranstaltungsleitung hat keine Zuständigkeit für technische Anlagen (z. B. Gebäudeleittechnik, Gefahrenmeldeanlagen, Medientechnik) oder deren Bedienung, Wartung oder Freigabe. Sie ist eine funktional eigenständige, nicht-technische Vertreterin des Betreibers.

E.2 Aufgaben und Befugnisse der Veranstaltungsleitung

Die Veranstaltungsleitung ist verantwortlich für die Umsetzung der delegierten Betreiberpflichten gemäß § 38 BbgVStättV während der Betriebszeit der Versammlungsstätte. Sie ist in dieser Zeit uneingeschränkt handlungs- und entscheidungsbefugt und nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:
· Durchgehende Anwesenheit in der Versammlungsstätte, von mindestens 11:00 – 18:00 Uhr bzw. bis der letzte Gast das Grundstück verlassen hat, die Anwesenheitspflicht erstreckt sich auch auf den Stellvertreter,
· Sicherstellung der sofortigen Rufbereitschaft eines gleichwertig qualifizierten Stellvertreters bei Ausfall/ Abwesenheit,
· Teilnahme an verbindlichen Einsatzbesprechungen mit dem Veranstalter, der ZECH FM, der Medientechnik und dem Sicherheitsdienst im Vorfeld des Veranstaltungstages und unmittelbar vor Einlassbeginn,
· Begehung und Freigabe aller Veranstaltungsflächen und Flucht-/ Rettungswege vor Einlassbeginn,
· Erteilung der Freigabe für Einlass und Hausverschluss,
· Umsetzung des Hausrechts und Durchsetzung der Hausordnung bei Verstoß etc.,
· Sicherstellung der permanenten Erreichbarkeit via Telefon und Funk für alle beteiligten Akteure,
· Überwachung/ Abfrage der Besucherzahl und Kontrolle der Einhaltung der max. zulässigen zeitgleich anwesenden Personenanzahl (am Eingang zum Innenhof und am Eingang zum Landtagsgebäude),
· Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen aus Brandschutzordnung, Räumungskonzept und ggf. veranstaltungsspezifischen Sicherheitsregelungen, die die Betreiberpflichten tangieren,
· Sicherstellung der Einhaltung aller auf den Betreiber übertragbaren Pflichten aus der BbgVStättV während der Betriebszeit der Versammlungsstätte, unter Berücksichtigung der spezifischen Bestreiberverhältnisse des Landtages Brandenburg (Projektvertrag ZECH FM),
· Repräsentation des Betreibers gegenüber dem Veranstalter, Fachämtern, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), externen Dienstleistern sowie veranstaltungsbezogen handelnden Personen,
· Uneingeschränkte Weisungsbefugnis gegenüber allen Beteiligten in sicherheitsrelevanten Belangen während der Veranstaltungsdurchführung,
· Durchführung und Anordnung sicherheitsrelevanter Maßnahmen, insbesondere:

· Beginn, Unterbrechung, Fortsetzung oder Abbruch der Veranstaltung bei Gefahr in Verzug oder sicherheitsrelevanten Lageveränderungen,
· Anordnung von Teil- oder Vollräumungen (z. B. bei Überfüllung, Unwetter, technischer Störung),
· Umsetzung von behördlichen Auflagen und Bescheiden,
· Entscheidung über Zutrittskontrollen und Zugangsbeschränkungen bei Überfüllung oder Gefährdungslagen,
· Verlegung der Veranstaltung in alternative Flächen bei Unwetter oder anderer Gefährdung,
· Einrichten Sperrkreis und Lagebewertung mit BOS bei Auffinden besitzerloser Gegenstände,
· Lagebewertung mit BOS bei Drohszenarien bzw. Ankündigungen von Straftaten.

· Koordinierung der Notfallkommunikation sowie unmittelbare Kommunikation mit den BOS und dem Veranstalter gem. Meldekette,
· Einweisung des Rettungsdienstes bei med. Notfällen, 
· Einleiten von reaktiven Maßnahmen bei Lageveränderungen/ koordinierungsbedürftigen Ereignissen und Rückführung zum Regelbetrieb,
· Kontrolle und Durchsetzung der ordnungsgemäßen Flächenfreihaltung, Fluchtwegfreiheit, Einhaltung von Bestuhlungsplänen und Brandschutzregelungen,
· Koordination der sicherheitsrelevanten Abläufe mit der Projektleitung des Veranstalters, dem Ordnungsdienst, dem verantwortlichen Medientechniker sowie weiteren involvierten Gewerken,
· Abstimmung mit der verantwortlichen Person für Veranstaltungstechnik gemäß § 40 BbgVStättV, insbesondere bei Auf- und Abbau, Betrieb und Freigabe technischer Anlagen
· Sofortiges Ersuchen von Amtshilfe bei Bedrohungsszenarien, die die Handlungskompetenz einer Veranstaltungsleitung überschreiten (bspw. Explosion, Attentat etc.),
· Dokumentation, Zusammenstellung und Übergabe eines Veranstaltungsberichts am Ende jeder Veranstaltung.
E.3 Haftung
Die Veranstaltungsleitung trägt nicht die Verantwortung für die Gesamtsicherheit der Veranstaltung, sondern ausschließlich für die im Rahmen der Übertragungsvereinbarung delegierten Betreiberpflichten. 

Eine persönliche Haftung der Veranstaltungsleitung besteht nur im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen bei schuldhaftem Verhalten (vgl. §§ 280 ff., 823 ff. BGB). Mit dem Angebot ist ein Versicherungsnachweis für Personen-, Sach- und Vermögenschäden mit einer Deckungssummer von mind. 2 Mio. EURO einzureichen.


F. Anforderungen an die Eignung und einzureichende Nachweise
Es werden sowohl die fachliche und persönliche Eignung als auch die notwendige Leitungskompetenz zur Ausübung der Veranstaltungsleitung einschließlich der Stellvertretung vorausgesetzt. Dazu gehört eine fundierte Kenntnis des Versammlungsstätten- und Veranstaltungsrechts. Der Bieter hat die Eignung seines Personals zur Veranstaltungsleitung mit der Vorlage eines Zertifikats bzw. Ausbildungsnachweises zur Veranstaltungsleitung zu belegen (bspw. TÜV-Rheinland, DEKRA, IBIT oder vergleichbar). 

Ebenfalls ist ein Nachweis des Bieters über eine mindestens fünfjährige Berufspraxis in der Veranstaltungswirtschaft und die Bestätigung von mindestens fünf Einsätzen als Veranstaltungsleitung bei vergleichbaren Veranstaltungsformaten innerhalb der letzten drei Jahre vorzulegen. Dies gilt auch für die Stellvertretung. Diese Angaben werden verbindlicher Vertragsbestandteil.

Ein Nachweis nach § 39 BbgVStättV (verantwortliche Person für Veranstaltungstechnik) ist nicht erforderlich. Die Verantwortung für die Veranstaltungstechnik liegt beim Auftraggeber. 

Mit dem Angebot und den vom Unternehmen auszufüllenden Unterlagen, sind folgende Nachweise einzureichen: 
· Zertifikat bzw. Ausbildungsnachweis zur Veranstaltungsleitung gemäß §38 MVStättVO und Erfahrungen mit der BbgVStättV. Dies gilt auch für die Stellvertretung.
· Nachweis über eine mindestens dreijährige Berufspraxis in der Veranstaltungswirtschaft oder die Bestätigung von mindestens fünf Einsätzen als Veranstaltungsleitung bei vergleichbaren Veranstaltungsformaten. Dies gilt auch für die Stellvertretung.
· Nachweise und Erfahrungen bei der Erstellung von Sicherheits- und Brandschutzkonzepten.
· Ersthelfernachweise, sofern vorhanden.
· Nachweis Fachkunde im Brandschutz, z. B. durch Qualifikation als Brandschutzbeauftragter, sofern vorhanden.
· Nachweis einer gültigen Haftpflichtversicherung, die Personen-, Sach- und Vermögensschäden in Höhe von mind. 1,5 Mio. EURO abdeckt.
G. Preisgestaltung und Beauftragung
Der Gesamtauftrag umfasst voraussichtlich:
· drei „Tage der offenen Tür“,
· eine Landtagswahl-Produktion,
· eine Veranstaltungsreihe "Kunst zur Zeit" (sechs Einzelveranstaltungen im Jahr) 
sowie zusätzliche Einzelmaßnahmen (auf Abruf). Der Auftraggeber wird ein geschätztes Gesamtbudget benennen, welches als Grundlage der Rahmenvereinbarung dient. Einzelabrufe erfolgen auf Basis von konkreten Leistungsanfragen und schriftlichen Einzelangeboten der Agentur/des Veranstaltungsdienstleisters. Ein Anspruch seitens des Auftragnehmers auf den Abruf des Gesamtbudgets in vollem Umfang besteht nicht.
G. Zuschlagskriterien
Den Zuschlag erhält die Agentur/der Veranstaltungsdienstleister mit dem wirtschaftlichsten Angebot. Grundlage ist eine kombinierten Bewertung nach dem folgenden Schlüssel:
1. Preis (40 %)
· Bewertet werden die Einzelpreise in Euro für die verbindlichen Formate sowie die Stundensätze für abrufbare Leistungen entsprechend des beigefügten Preisblatts.
2. Qualitätsmerkmale (60 %)
Die qualitative Bewertung erfolgt anhand folgender Kriterien:
a) Nachweis von Referenzen (30 %)
· Fünf Referenzen für betreute Großveranstaltungen (inkl. Sicherheits- und Brandschutzplanung und Veranstaltungsleitung) in vergleichbaren Formaten
· Detaillierte Beschreibung der Agentur/der Veranstaltungsdienstleisterleistungen in diesen Projekten
· Drei Referenzen für ausgeführte Konzeptions- und Beratungsleistungen in den Bereichen Marketing, Grafik und Bewerbung
b) Portfolio und Projektteam (25 Punkte)
· Vorstellung der Agentur/der Veranstaltungsdienstleister, der internen Struktur, Zuständigkeiten, Qualifikationen
· Darstellung des vorgesehenen Projektteams inkl. Berufsbiografien
· Zusicherung, dass das vorgesehene Personal über die gesamte Rahmenvertragslaufzeit eingesetzt wird
c) Organisation der Zusammenarbeit (5 Punkte)
· Beschreibung der geplanten Agentur/der Veranstaltungsdienstleisterorganisation
· Darstellung der Kommunikationsstruktur mit dem Auftraggeber
· Prozesse der Abstimmung, Rückmeldung, Reklamation und operativen Steuerung
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